
 
 

 

 
Informationsblatt zur Versicherung von INTERPLAST - Germany – Teams 
(Stand 11/2010)  
 
Mit der Anmeldung des Operationsteams über das Formular „Einsatzanmeldung / 
Anmeldung Ihres Einsatzes bei der BGW“, das Sie im Bereich „Downloads für Aktive“ 
unserer Homepage herunterla-den können, wird von Seiten des Vereins für jedes 
Teammitglied, das die Voraussetzungen für die Möglichkeit eines 
Versicherungsschutzes erfüllt (bei wem dies nicht der Fall ist steht bei den Informa-
tionen zu den jeweiligen Versicherungen), einige Versicherungen abgeschlossen. Im 
folgenden wer-den die wichtigsten Fakten hierzu zusammengefasst. Sollten darüber 
hinausgehend Fragen bestehen geben wir Ihnen gerne Auskunft. Hierzu wenden Sie 
sich bitte an unsere o.g. e-mail-Adresse oder Telefonnummer.  
 
Es besteht eine Auslandsreise - Krankenversicherung.  
Diese gilt erstens für alle im Auftrag von INTERPLAST Germany vorübergehend ins 
Ausland rei-senden Personen. Familienangehörige -Ehegatte, Lebenspartner und 
Kinder- die die versicherte Per-son ins Ausland bzw. Drittland (Einsatzland) begleiten 
oder dort besuchen können ebenfalls versi-chert werden.  
Bleiben Sie länger als 90 Tage vorübergehend im Ausland müssen Sie namentlich 
vor ihrer Abreise der Versicherung gemeldet werden. Alle anderen werden am Ende 
des Jahres gemeldet und abgerechnet.  
 
Die Versicherung kostet 0,23 € pro Person und Reisetag. Bei Aufenthalten über den 
90. Tag hinaus ergeben sich Kosten von 0,92 € / Tag für Männer bzw. 1,89 € / Tag 
für Frauen.  
Zweitens können Ausländer versichert werden , die sich im Auftrag von 
INTERPLAST–Germany vorübergehend in Deutschland aufhalten. Auch hier sind 
Ehegatten und Kinder mitversichert.  
Voraussetzung ist eine namentliche Meldung bei der Versicherung spätestens am 
ersten Tag des Deutschlandaufenthalts. Die Kosten hierfür betragen 1,18 € / Tag für 
Männer bzw. 2,35 € / Tag für Frauen.  
 
 
Die wichtigsten Leistungen der Auslands-Krankenversicherung sind:  
 
1. Arzt- und Krankenhauskosten, Arznei-, Heil- und Hilfsmittel sowie zahnärztliche 
Behandlung  
Bei einer medizinisch notwendigen ambulanten oder stationären Heilbehandlung, 
ambulanten Vorsor-geuntersuchung und Untersuchung werden die folgenden 
während der Auslandstätigkeit entstehenden Aufwendungen ersetzt:  



 
 

 

a) ärztliche Beratungen, Besuche und Verrichtungen einschließlich Operationen und 
Operations-nebenkosten;  
b) ärztlich verordnete Arzneimittel (ausgenommen Nähr- und Stärkungsmittel sowie 
kosmetische Mittel) und Verbandmittel;  
c) ärztlich verordnete Heilmittel, und zwar Bäder, Massagen, Inhalationen sowie 
Licht-, Wärme- und sonstige physikalische Behandlungen;  
d) ärztlich verordnete Hilfsmittel, und zwar Bandagen, Brillen, Kontaktlinsen, 
Bruchbänder, Einlagen und Gummistrümpfe;  
e) Röntgen-, Radium- und Isotopenleistungen;  
f) Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehandlung;  
g) notwendiger Transport zur stationären Heilbehandlung in das anerkannte 
nächstgelegene oder nächste aus medizinischer Sicht geeignete Krankenhaus;  
h) Zahnbehandlung einschließlich notwendige einfache Zahnfüllungen und 
Reparaturen am Zahner-satz.  
Die notwendigen Aufwendungen für Zahnersatz einschließlich Zahnkronen werden 
zu 50 % erstattet, jedoch nur für Behandlungen nach drei Monaten ununterbrochener 
Versicherungsdauer vom Versi-cherungsbeginn an gerechnet.  
 
2. Rücktransportkosten  
Macht eine Krankheit oder Unfallfolge Ihren Rücktransport oder den eines 
mitversicherten Angehö-rigen an Ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland 
erforderlich, werden die notwendigen Aufwendun-gen des Krankentransports – 
soweit sie die üblichen Fahrkosten übersteigen - bis zu einem Höchst-betrag ersetzt, 
der den zehnfachen Kosten eines Fluges  
1. Klasse im Linienverkehr für eine Person entspricht (Beispiele für die entstehenden 
Mehrkosten: Benutzung eines schnelleren Transportmittels; Inanspruchnahme einer 
teureren Beförderungsklasse, wenn eine Buchung in der niedrigeren Klasse nicht 
möglich war; Benutzung von mehr als einem Platz, wenn Sie liegend transportiert 
werden müssen; Transport mit Spezialfahrzeugen; Fahrkosten für me-dizinisch 
geschultes Begleitpersonal).  
Sind Sie oder ein mitversicherter Angehöriger so sehr erkrankt oder verletzt, dass ein 
Rettungsflug die einzige Möglichkeit ist, das Leben zu retten und wird der 
Rücktransport von einem anerkannten Rettungsflugunternehmen (z. B. DRK-
Flugdienst) durchgeführt, dann werden die dafür anfallenden Kosten nach Abzug der 
üblichen Fahrkosten in voller Höhe ersetzt.  
3. Überführungskosten  
Bei Tod im Ausland werden die Kosten der Überführung des Verstorbenen an den 
Wohnsitz in Deutschland oder der Bestattung am Sterbeort bis zu einem 
Höchstbetrag ersetzt, der den fünffachen Kosten eines Fluges 1. Klasse im 
Linienverkehr für eine Person entspricht.  
 



 
 

 

Es besteht kein Auslandsreise-Krankenversicherungs-Schutz :  
a) für Krankheiten und Unfallfolgen, die in den letzten sechs Wochen vor Beginn des 
Versicherungs-schutzes behandelt worden sind;  
b) für Kur- und Sanatoriumsbehandlung sowie für Entziehungsmaßnahmen 
einschließlich Entzie-hungskuren und Maßnahmen zur Entwöhnung;  
c) für Zahn- und Kieferregulierung (kieferorthopädische Behandlung). 
 d) wenn Teammitglieder ihren ständigen Wohnsitz oder die Staatsbürgerschaft im 
Einsatzland haben. Denn für sie gilt das Einsatzland nicht als Ausland und somit 
kann auch keine Auslands-Kranken-Versicherung abgeschlossen werden.  
e) Leider gilt diese Versicherung auch nicht für nach Deutschland gebrachte 
Patienten.  
 
Es besteht eine Berufs-Haftpflichtversicherung der Teammitglieder der 
Operationsteams von INTERPLAST - Germany für die Dauer eines Einsatzes von 
maximal 28 Tagen. Versichert sind sowohl Krankenschwestern / -pfleger und 
Mediziner. „Laien“ sind ebenfalls versichert wenn Sie sich um Aufsichts- und 
Kontrolltätigkeiten kümmern (z.B. OP-Planung / -überwachung). Versichert sind auch 
Operationsteams die im Rahmen der Kooperation mit „Ärzte ohne Grenzen“ einen 
Einsatz ha-ben so lange dieser nicht in einem Kriegsgebiet und einen „second line“-
Einsatz handelt (keine erste Katastrophenhilfe und bei gegebener „facility Struktur“ 
von MSF vor Ort.  
Der Versicherungsschutz gilt weltweit, ausgenommen sind jedoch die USA und 
Kanada.  
Diese Versicherung hat folgende Deckungssummen:  
- 5.000.000,- € pauschal für Personen- und Sachschäden  
- 500.000,- € für Vermögensschäden.  
Versichert sind Ansprüche an Mitglieder der OP-Teams die aus der beruflichen 
Tätigkeit für IN-TERPLAST-Germany resultieren.  
Die Prämie beträgt 70 € + Versicherungssteuer pro Einsatz (also derzeit 83,30 €).  
Alle gemeldeten Teammitglieder, die unentgeltlich und ehrenamtlich für 
INTERPLAST-Germany tätig werden sind im Rahmen des Operationseinsatzes 
während der Tätigkeiten für den Verein über die Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) unfallversichert. Diese 
Unfallversicherung kostet pro Person und Monat 12 €.  
Versichert sind:  
- Arbeitsunfälle, die sich im Zusammenhang mit der unentgeltlichen ehrenamtlichen 
Tätigkeiten für INTERPLAST - Germany ereignen.  
- Wegeunfälle die sich auf dem direkten Weg nach und von dem Ort der Tätigkeiten 
ereignen  
- Berufskrankheiten, die sich der Versicherte im Zusammenhang mit der versicherten 
Tätigkeit zu-zieht und die in der Berufskrankheitenverordnung als solche bezeichnet 
sind.  
Die Unfallversicherung umfasst:  
- Heilbehandlung mit allen geeigneten Mitteln mit dem Ziel, die Gesundheitsstörung 
zu beseitigen oder zu verbessern.  
 



 
 

 

- Berufshilfe verschiedenster Art durch Maßnahmen mit dem Ziel den Versicherten 
nach seiner Leis-tungsfähigkeit und unter Berücksichtigung seiner Eignung, Neigung 
und bisherigen Tätigkeit möglichst auf Dauer beruflich einzugliedern.  
- Verletztengeld wird von dem Tag an gezahlt, an dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich 
festgestellt wird, oder mit dem Tag des Beginns einer Heilbehandlungsmaßnahme, 
die den Versicherten an der Ausübung seiner ganztägigen Erwerbstätigkeit hindert. 
Das Verletztengeld endet spätestens nach Ablauf der 78. Woche, jedoch nicht vor 
dem Ende der stationären Behandlung.  
- Versichertenrente wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20 % 
über die 26. Wo-che nach dem Versicherungsfall hinaus.  
Bei Verlust der Erwerbsfähigkeit wird Vollrente geleistet, sie beträgt 2/3 des 
Jahresarbeitsverdiens-tes. Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit wird Teilrente 
geleistet. Sie wird in Höhe des Vomhundertsatzes der Vollrente festgesetzt der dem 
Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit ent-spricht.  
- weitere Leistungen umfassen berufsfördernde und andere Leistungen zur 
Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit sowie zu 
Erleichterung der Verletzungsfolgen einschließlich wirtschaftlicher Hilfen, Renten an 
Hinterbliebene, Sterbegeld, Beihilfen, Rentenabfindungen.  
 
Diese Versicherung gilt nicht für:  
- Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Deutschland 
haben.  
- vor Ort tätige Personen (sog. Ortskräfte)  
Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Einsätze, dass Sie immer wieder gesund 
nachhause kommen und die genannten Versicherungen nie benötigen werden.  
 
Sollte doch mal ein „Versicherungsfall“ eintreten möchten wir Sie bitten uns dies 
möglichst kurzfristig mitzuteilen. 
 
 
Dr. Michael Schidelko 
info@CTS-Honnef.de 
Tel. 02224-5501 


